
Beschluss 

zum aktuellen Entwurf des Netzausbauplans 2025 

im Rahmen der Kreistagssitzung des Landkreises Coburg am 19.11.2015 (TOP Ö6): 

 

Im Verfahren der Konsultation zum Netzentwicklungsplan Strom 2025 (1. Entwurf) sind 

die nachstehenden Punkte zu vertreten und einzubringen: 

 

a) 

Die 10 nachfolgend aufgeführten unverrückbaren Positionen des Landkreises Coburg 

sind im Konsultationsverfahren zum Netzentwicklungsplan (NEP) Strom 2015 zu ver-

treten: 

 

1. Das Coburger Land trägt durch die derzeit im Bau befindliche neue 380KV-

Leitung (Thüringer Strombrücke) mit ihren gewaltigen Natur- und Land-

schaftseingriffen bereits erhebliche Lasten der deutschen Energiewende! 

2. Das Coburger Land hat sich zudem bereits bei den großen Verkehrsinfra-

strukturprojekten „Deutsche Einheit“ (Autobahn A73 Nürnberg-Erfurt und 

ICE-Trasse München-Berlin) mit Natur und Landschaft eingebracht. 

3. Weitere Netzverstärkungen, Trassenverläufe und Leitungsbauten in jedwe-

der Form (Leitungsneubau, Leitungsumbau, u.a.) konterkarieren die strate-

gische Landkreisentwicklung (Siedlungs-, Natur- und Tourismusraum). Sie 

dürfen nicht wieder das Coburger Land und seine Kommunen in deren Ent-

wicklung zusätzlich belasten! 

4. Die im aktuellen NEP vorgebrachten Alternativtrassen durch das Coburger 

Land entsprechen gerade nicht der politischen Absicht aus dem Koalitions-

gipfel (Juli 2015) und sind zurückzuweisen:  

Bei der bereits planfestgestellten und im Bau befindlichen 380KV-Leitung 

handelt es sich zum einen nicht um eine Bestandstrasse und zum anderen 

kann sie auch in der planfestgestellten Form technisch nicht ertüchtigt wer-

den. 

5. Nationale Infrastrukturmaßnahmen sind von allen Teilräumen des Landes 

zu tragen. Sie dürfen nicht mit dem Argument der Bündelung einseitig zu 

einer nicht mehr vertretbaren Überlastung des Coburger Landes führen. 

(Stichwort: Überbündelung!)  

Das Coburger Land darf nicht nur „Flächenspender“ und „Belastungsraum“ 

für die großen nationalen Verkehrs- und Energieinfrastrukturmaßnahmen 

sein. Anstatt neue Belastungen für das Coburger Land zu prüfen, ist es 



längst an der Zeit erst einmal die entstandenen, belastenden Infrastrukturen 

für die Region nutzbar zu machen (z.B. bei der ICE-Anbindung im 2-Stun-

den-Takt). 

6. Die Netzverstärkungen im 380KV-Netz müssen im großräumig, überregiona-

len Kontext über andere Alternativ-Trassen realisiert werden. Weder P44 

noch P44mod stellen Alternativen dar. Die Netzbetreiber sind aufgefordert 

Trassenverläufe über andere großräumige Verbindungen zu prüfen! 

7. Der finanzpolitische Irrsinn, eine im Bau befindliche, noch nicht fertigge-

stellte Thüringer Strombrücke wieder abzureißen und durch einen Neubau 

ersetzen zu wollen, ist sofort zu verwerfen! 

8. Der Bau einer zweiten Parallel-Trasse zur Thür. Strombrücke verbietet sich 

wegen der nicht mehr vertretbaren Belastung von Mensch (zu geringer Ab-

stand zu Siedlungen), Fauna und Flora. 

9. Eine weitere Belastung des Coburger Landes sowie weitere Eingriffe in das 

Landschaftsbild durch eine neue HGÜ-Gleichstromtrasse kann und darf es 

in der Region nicht geben! 

10. Bei den Alternativen der Trassenführung der HGÜ (Gleichstromtrasse) zwi-

schen Sachsen-Anhalt und Bayern ist – wenn überhaupt notwendig - die Va-

riante der Verbindung Wolmirstedt (ST) und Isar1 (BY) umzusetzen. Sie darf 

dabei nicht auf Umwegen über das Coburger Land geführt werden! 

 

b) 

Der Landkreis Coburg macht sich, zusätzlich zu den durch eigene Erkenntnisse fest-

gestellten Einwendungen, die von den Städten und Gemeinden im Landkreis erhobe-

nen Einwendungen und Beeinträchtigung zu eigen. Er bringt dies als Gesamtstellung-

nahme im Verfahren ein. 

 

(Hinweis: Die Städte und Gemeinde werden gebeten ihre Einwendungen schriftlich bis zum 

10. Dezember 2015 dem Landratsamt Coburg vorzulegen.) 

 

c)  

Der Landrat wird beauftragt, ergänzende Vorhaben und Aktionen im Sinne der o.g. 

Vorgaben zu unterstützen oder selbst zu veranlassen. Er soll maßgebliche Vertreter 

der Bundes- und Bayerischen Staatsregierung dafür gewinnen, mit der Region in ei-

nen lösungsorientierten Dialog einzutreten. Dem Kreistag ist darüber zu berichten. 

 

  



d) 

Über das Thema Netzausbauplanung hinaus, fordert der Landkreis Coburg die Bun-

des- und Landesregierung Bayern auf, ein fachlich begründetes Konzept zur Energie-

wende zu verfolgen und nicht nach politischer Stimmungslage immer wieder neue Pla-

nungsvarianten in den NEPs anzustoßen.  

Das beinhaltet auch die intensive Beschäftigung mit Energíeeinsparungen und Spei-

chertechnologien. 


